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Teil I 

Einleitung 

Anlaß und Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung sind die Ent-
scheidungen des Großen Senats (GS) des BAG vom 3.12.19911, die aufgrund 
von zwei Vorlagebeschlüssen des 1. Senats2 ergangen sind. Diese stellten die 
Frage, ob und in welchem Umfang Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
bei der Anrechnung einer Tariflohnerhöhung auf übertariflicher Zulagen 
bestehen. Darüberhinaus fragten sie nach Mitbestimmungsrechten hinsichtlich 
des Widerrufs übertariflicher Zulagen. 

Der GS hat die Vorlagen teilweise zurückgewiesen und Mitbestimmungs-
rechte nicht in dem vom vorlegenden Senat angenommenen Umfang bestä-
tigt3. Damit hat er einer zunehmenden Ausweitung der Zuständigkeit des 
Betriebsrats, wie sie der 1. Senat in seinen Vorlagebeschlüssen anstrebt, Ein-
halt geboten. 

Anläßtich der Vorlagebeschlüsse sowie der Entscheidungen des GS sind die 
Kontroversen über Bestehen und Umfang von Mitbestimmungsrechten des 
Betriebsrats hinsichtlich übertariflicher Zulagen im Schrifttum erneut ent-
flammt. Die Entscheidungen des GS, die eine Vielzahl von Fragen offenlas-
sen4 bzw. neue::. Fragen aufwerfen5, markieren also nur auf den ersten Blick 
ein Ende des wissenschaftlichen Streits6. 

1 AP Nr. 52 zu§ 87 BetrVG; NZA 92, 749. 
2 BAG NZA 90, 654; BB 90, 1485= SAE 90,221 mit Anm. Lieb gleichzeitig auch zur zu-

vor zitierten Entscheidung. 
3 Vgl. ausruhrlieh Tei13 B.VUI.5 . und 6. 
4 Teils, weil der GS sich nicht fiir befugt gehalten hat, über die Vorlagebeschlüsse des I. 

Senats vollumfänglich zu entscheiden, teils, weil der GS sich nicht mit allen von der Literatur in 
Zusammenhang mit den Vorlagebeschlüssen vorgebrachten Argumenten befaßt hat, vgl. auch 
Richardi, NZA 92, 961; Schukai, NZA 92, 967; Weber/ Hoß, NZA 93, 632. 

5 Hromadka, DB 92, 1573, 1577; Richardi, NZA 92, 961. 
6 Hromadka, DB 92, 1573, 1577; Stege/Schneider, DB 92, 2342. 

2 Rau 
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Die Beantwortung der Frage nach Mitbestimmungsrechten hinsichtlich 
übertariflicher Zulagen ist von aktueller wirtschaftlicher und sozialpolitischer 
Bedeutung und Dringlichkeit: 

In Zeiten der Hochkonjunktur versuchten Arbeitgeber mittels attraktiver 
Gestaltung der betrieblichen Sozialleistungen, d.h. meist durch eine groß-
zügige Zusage freiwilliger Leistungen, die nicht in ausreichendem Maß zur 
Verfügung stehenden Arbeitskräfte des Arbeitsmarkts an sich zu binden 7• Die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich aber in den letzten Jahren 
dahingehend geändert8, daß in vielen Branchen das Wirtschaftswachstum 
stagniert bzw. sich sogar rückläufig entwickelt. Auch aufgrund zunehmender 
Rationalisierung hat sich das für die Arbeitnehmer günstige Verhältnis von 
Angebot zu Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt umgekehrt, und die Arbeitgeber 
sehen seltener Anlaß für die Gewährung übertariflicher Leistungen. Die in der 
hochkonjunktureilen Phase reichlich zugesagten freiwilligen Leistungen ver-
stärken nun zusätzlich den Kostendruck auf wirtschaftlich bereits geschwächte 
Unternehmen. Um ihre Konkurrenzfähigkeit bzw. ihren Bestand zu sichern, 
ist daher für viele Unternehmen von maßgeblicher Bedeutung, ob - und ge-
gebenenfalls wie - sie angesichts einer anderen wirtschaftlichen Situation zu-
gesagte übertarifliche Leistungen den heutigen Verhältnissen anpassen bzw. 
sich ganz von ihnen lösen können9• Die wirtschaftliche Bedeutung einer An-
passung oder Lösung wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 
übertarifliche Zulagen in manchen Betrieben ein finanzielles Volumen erreicht 
haben, das sich im Betriebsdurchschnitt auf bis zu ca. 20 % des Tarifentgelts 
beläuft und manchmal sogar 50 % erreicht10• 

Bei dem Abbau von übertariflichen Zulagen ist folgender Interessenkon-
flikt zu berücksichtigen: 

Die Arbeitgeber wünschen sich flexible Lösungen 11 , während die Arbeit-
nehmer auch bei gewandelten äußeren Umständen die Erhaltung ihrer gewon-
nenen Entlohnungsstruktur anstreben, da sie ihren Lebensstandard darauf ein-
gestellt haben. 

Der zentrale Ansatzpunkt für Anpassung oder Lösung von übertariflichen 
Zulagen liegt im Widerruf oder in der Anrechnung derselben12. Dabei sind 

7 Ausführlich dazu Weyand, AuR 93, 3 mwN. 

8 Höhne, RdA 83, 233, 234. 
9 Blomeyer, OB 85 , 2506. 

I 0 Trittin, ArbuR 91 , 329. 

II Vor allem, da zukünftige Tariflohnerhöhungen nicht absehbar sind, vgl. BAG OB 86, 
2027, Bommermann, OB 91,2185. 

12 Schneider, OB 93, 2530. 
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zwei Ebenen zu beachten. Zum einen die anspruchsbegründende Ebene, die 
Absprachen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer betrifft, und zum ande-
ren die mitbestimmungsrechtliche Ebene, die die hinsichtlich dieser Abspra-
chen bestehenden Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats regelt. 

Bei den seit Jahren kontrovers diskutierten Fragen der Anpassung bzw. 
Lösung von übertariflichen Zulagen ist eine Verlagerung der rechtlichen Fra-
gestellung zu beobachten. Ursprünglich war vor allem strittig, welche Krite-
rien maßgeblich für Gewähr und Beständigkeit übertariflicher Zulagen sind. 

Inzwischen stehen, wie auch die hier zugrunde gelegten Entscheidungen 
belegen, die sehr umstrittenen betriebsverfassungsrechtlichen Fragestellungen 
im Vordergrund 13 . Eine Hauptschwierigkeit besteht heute in der Abgrenzung 
von mitbestimmungsfreien Arbeitgebervorgaben und mitbestimmungspflich-
tigen Arbeitgebermaßnahmen 14. 

Individual- und Kollektivarbeitsrecht sind im Bereich der übertariflichen 
Zulagen derart miteinander verzahnt, daß die hier zu betrachtenden betriebs-
verfassungsrechtlichen Fragen nur unter Beachtung der individualrechtliehen 
Seite beantwortet werden können. Im Verlauf der Untersuchung soll daher 
zunächst die individualrechtliche Seite des Rechts der übertariflichen Zulage 
dargestellt werden. 

Danach werden die mitbestimmungsrechtliehen Gesichtspunkte erörtert. 

Bisher fehlt eine systematische Aufarbeitung aller betroffenen rechtlichen 
Aspekte unter Berücksichtigung der bislang von Literatur und Rechtsprechung 
vorgebrachten Argumente. Darüberhinaus sind die vertretenen Positionen 
nicht immer dogmatisch abgesichert. Ziel der Arbeit ist eine derartige syste-
matisch-dogmatische Aufarbeitung des Rechts der übertariflichen Zulagen, 
wobei der Schwerpunkt auf der mitbestimmungsrechtliehen Seite liegt. 

Die von der Rechtsprechung bisher teilweise bewußt15, teilweise unbe-
wußt16 offen gelassenen Fragen sollen anband dieser Systematik ins vorhan-
dene Rechtssystem eingeordnet und einheitlich gelöst werden. 

13 So auch Lieb, SAE 90, 226; Ramrath, DB 90, 2593. 
14 Blomeyer, DB 85, 2506; Bommermann, DB 91, 2188; Lieb, SAE 90, 226; Wiese, NZA 

90, 793. 
!5 Vgl. GS unter B I I der Gri.inde, soweit es um einen Wideruf nicht aus Anlaß und in 

Höhe einer Tariflohnerhöhung geht. Soweit nachfolgend aus den Gri.inden der Urteile des GS 
zitiert wird, sind sowohl GS 1/90 als auch GS 2/90 gemeint, da sie wortgleich sind. 

16 Vgl. Teil 3 B.VIII.5. 


